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C-456/07, Mihal
Tätigkeiten eines Gerichtsvollziehers
unterliegen Mehrwertsteuer
Zur Interpretation der in Art 4 Abs 5 Uabs 1 der
6. MwSt-RL (Art 13 Abs 1 Uabs 1 der RL 2006/112)
vorgesehenen Nichterfassung für Tätigkeiten durch
öffentliche Einrichtungen, die im Rahmen der öffent-
lichen Gewalt ausgeführt werden und der diesbezüg-
lichen Anwendbarkeit für Tätigkeiten von Gerichts-
vollziehern, traf der EuGH mit Beschluss v 21. 5.
20081) folgende Feststellung:

Eine von einer Privatperson ausgeübte Tätigkeit wie die des
Gerichtsvollziehers ist nicht allein deshalb von der Mehrwert-
steuer befreit, weil sie in der Vornahme von Handlungen be-
steht, die der öffentlichen Gewalt vorbehalten sind. Selbst wenn
der Gerichtsvollzieher bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
solche Handlungen vornehmen sollte, übt er nach Rechtsvor-
schriften wie den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden,
seine Tätigkeit nicht als öffentliche Einrichtung aus, da er nicht
in die Organisation der öffentlichen Verwaltung eingegliedert
ist, sondern als selbständige wirtschaftliche Tätigkeit im Rah-
men eines freien Berufs, sodass ihm die Befreiung nach Art 4
Abs 5 Uabs 1 (der 6. MwSt-RL) nicht zugute kommen kann.

VORLAGEFRAGEN UND
VERTRAGSVERLETZUNGSVERFAHREN

taxlex-EC 2008/110

C-144/08, Kommission/Finnland
Keine richtlinienkonforme Definition
des gewöhnlichen Wohnsitzes – Klage gegen
Finnland
In einem Verfahren gegen Finnland beantragt die
Kommission

„festzustellen, dass die Republik Finnland dadurch gegen
ihre Verpflichtungen aus Art 7 Abs 1 der RL 83/182/EWG
des Rates v 28. 3. 1983 über Steuerbefreiungen innerhalb
der Gemeinschaft bei vorübergehender Einfuhr bestimmter
Verkehrsmittel verstoßen hat, dass sie für die Zwecke möglicher
Steuerbefreiungen im Zusammenhang mit der vorübergehen-
den Einfuhr bestimmter Verkehrsmittel eine unvollständige
Definition des gewöhnlichen Wohnsitzes verwendet hat“.2)

taxlex-EC 2008/111

C-182/08, Glaxo Wellcome
Steuerwirksamkeit ausschüttungsbedingter
Wertminderungen
In der Rs Glaxo Wellcome3) möchte der deutsche Bun-
desfinanzhof4) vom EuGH in Erfahrung bringen, ob
die Niederlassungs- oder Kapitalverkehrsfreiheit einer
nationalen Regelung entgegenstehen,

nach welcher im Rahmen eines nationalen Systems der
Körperschaftsteueranrechnung die Wertminderung von Antei-
len durch Gewinnausschüttungen von einem Einfluss auf die
Bemessungsgrundlage der Steuer ausgeschlossen wird, wenn
ein zur Anrechnung von Körperschaftsteuer berechtigter Steu-
erpflichtiger einen Anteil an einer unbeschränkt steuerpflichti-
gen Kapitalgesellschaft von einem nichtanrechnungsberechtig-
ten Anteilseigner erworben hat, während im Anschluss an
den Erwerb von einem anrechnungsberechtigten Anteilseigner
eine solche Wertminderung die Bemessungsgrundlage der
Steuer des Erwerbers mindert.

taxlex-EC 2008/112

C-230/08, Dansk Transport og Logistik
Mehrwertsteuerpflicht für nicht
vorschriftsmäßig eingeführte Waren
Die Rs Dansk Transport og Logistik betrifft ein Vor-
abentscheidungsersuchen des Østre Landsret (Däne-
mark).5) Dem Gerichtshof werden folgende Fragen
vorgelegt:

1. Ist die Formulierung „beschlagnahmt und gleichzeitig
oder später eingezogen“ in Art 233 Buchst d des Zollkodex so
auszulegen, dass die Bestimmung Fälle erfasst, in denen Wa-
ren, die bei nicht vorschriftsmäßiger Einfuhr gem § 83 Abs 1
Satz 1 des (dänischen) Zollgesetzes in Verwahrung genommen
werden, von den Behörden gleichzeitig oder später vernichtet
werden, ohne dass sie dem Besitz der Behörden entzogen gewe-
sen sind?

2. Ist die Umlaufrichtlinie so auszulegen, dass nicht vor-
schriftsmäßig eingeführte Waren, die bei der Einfuhr beschlag-
nahmt und gleichzeitig oder später von den Behörden vernich-
tet werden, als „unter Steueraussetzung“ stehend gelten, mit der
Folge, dass die Verbrauchsteuerpflicht nicht entsteht oder weg-
fällt (Art 5 Abs 2 Unterabs 1 und Art 6 Abs 1 Buchst c der
Umlaufrichtlinie iVm Art 84 Abs 1 Buchst a und Art 98
des Zollkodex sowie Art 867 a der Durchführungsverordnung
[3])? Ist es für die Antwort von Bedeutung, ob die bei einer sol-
chen nicht vorschriftsmäßigen Einfuhr entstandene Zollschuld
gem Art 233 Buchst d des Zollkodex erlischt?

3. Ist die 6. MwSt-RL so auszulegen, dass nicht vorschrifts-
mäßig eingeführte Waren, die von den Behörden bei der Ein-
fuhr beschlagnahmt und gleichzeitig oder später vernichtet wer-
den, als „einem Zolllagerverfahren“ unterliegend anzusehen
sind, mit der Folge, dass die Mehrwertsteuerpflicht nicht ent-
steht oder wegfällt (Art 7 Abs 3, Art 10 Abs 3 und Art 16
Abs 1 Teil B Buchst c [der 6. MwSt-RL] sowie Art 867 a der
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Durchführungsverordnung)? Ist es für die Antwort von Bedeu-
tung, ob die bei einer solchen nicht vorschriftsmäßigen Einfuhr
entstandene Zollschuld gem Art 233 Buchst d des Zollkodex
erlischt?

4. Sind der Zollkodex, die Durchführungsverordnung und
(die 6. MwSt-RL) so auszulegen, dass die Zollbehörden in ei-
nem Mitgliedstaat, in dem eine nicht vorschriftsmäßige Ein-
fuhr von Waren auf einem TIR Transport festgestellt wird,
für die Erhebung von Zoll, Verbrauchsteuern und Mehrwert-
steuer im Zusammenhang mit dem Transport zuständig sind,
wenn die Behörden in einem anderen Mitgliedstaat, wo die
nicht vorschriftsmäßige Einfuhr in die Gemeinschaft stattge-
funden hat, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt haben und
infolgedessen keinen Zoll, keine Verbrauchsteuern und keine
Mehrwertsteuer erhoben haben (Art 215 iVm Art 217 des
Zollkodex, Art 454 Abs 2 und 3 der damals geltenden Durch-
führungsverordnung sowie Art 7 [der 6. MwSt-RL])?

taxlex-EC 2008/113

C-244/08, Kommission/Italien
Vorsteuerabzug ausländischer Steuer-
pflichtiger mit Niederlassung in Italien –
Klage gegen Italien
Die Kommission hat gegen Italien eine Klage ein-
gebracht,6) weil Italien unter bestimmten Vorausset-
zungen für gebietsfremde Steuerpflichtige, die in Ita-
lien über eine feste Niederlassung verfügen, nicht
das normale Verfahren des Vorsteuerabzugs nach der
6. MwSt-RL (bzw RL 2006/112), sondern die Erstat-
tung der Mehrwertsteuer nach der 8. oder 13. MwSt-
RL vorsieht, wenn Gegenstände und Dienstleistun-
gen nicht über die feste Niederlassung sondern über
die Hauptniederlassung erworben werden.

Die Kommission hat insb beantragt
„festzustellen, dass die Italienische Republik bei der Erstat-

tung der Mehrwertsteuer an einen Steuerpflichtigen, der zwar
in einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittstaat ansässig
ist, jedoch in Italien über eine feste Niederlassung verfügt, ge-
gen ihre Verpflichtungen aus Art 1 (der 8. MwSt-RL) und aus
Art 1 (der 13. MwSt-RL) verstößt, indem sie einen Steuer-
pflichtigen, der in einem Mitgliedstaat oder einem Drittstaat
ansässig ist, jedoch über eine feste Niederlassung verfügt, die
im betreffenden Zeitraum in Italien Gegenstände geliefert oder
Dienstleistungen erbracht hat, verpflichtet, die Erstattung von
Mehrwertsteuer als Gutschrift über die in den genannten
Richtlinien vorgesehenen Mechanismen anstatt über die Ab-
zugsregelung zu erlangen, wenn der Erwerb von Gegenständen
und Dienstleistungen nicht über die feste Niederlassung in Ita-
lien, sondern unmittelbar von der Hauptniederlassung durch-
geführt wird“.

taxlex-EC 2008/114

C-246/08, Kommission/Finnland
Unterschiedliche Behandlung von
Leistungen öffentlicher und privater
Rechtsbeistände – Klage gegen Finnland
Die Kommission hat gegen Finnland eine Klage ein-
gebracht,7) weil Finnland die Dienstleistungen öffent-
licher Rechtsbeistände mehrwertsteuerfrei behandelt,
während auf entsprechende Dienstleistungen privater
Rechtsbeistände Mehrwertsteuer erhoben wird.

Die Kommission hat daher beantragt

„festzustellen, dass die Republik Finnland ihren Verpflich-
tungen aus Art 2 Abs 1 sowie Art 4 Abs 1, 2 und 5 (der
6. MwSt-RL) nicht nachgekommen ist, indem sie auf die
Rechtsberatung, die von den staatlichen Rechtshilfebüros (den
dort angestellten öffentlichen Rechtsbeiständen) nach den Vor-
schriften über die Rechtshilfe gegen eine Teilvergütung erbracht
werden, gleichfalls keine Mehrwertsteuer erhebt, während die
entsprechenden Dienstleistungen, die von privaten Rechtsbei-
ständen erbracht werden, mehrwertsteuerpflichtig sind“.

taxlex-EC 2008/115

C-262/08, CopyGene
Auslegung des Begriffs von mit der
Krankenhausbehandlung eng verbundenen
Umsätzen
Die Rs CopyGene betrifft ein Vorabentscheidungser-
suchen des Østre Landsret.8) Dem EuGH werden fol-
gende Fragen vorgelegt:

1. Ist der Begriff „(mit der Krankenhausbehandlung) eng
verbundene Umsätze“ in Art 13 Teil A Abs 1 Buchst b (der
6. MwSt-RL) dahin auszulegen, dass er ein zeitliches Erforder-
nis in dem Sinne beinhaltet, dass die Krankenhausbehand-
lung, mit der die Dienstleistung eng verbunden ist, real sein
und konkret durchgeführt, begonnen oder geplant sein muss,
oder genügt es, dass die Leistung mit einer möglichen, aber
noch nicht stattfindenden oder festgelegten künftigen Kranken-
hausbehandlung potenziell eng verbunden ist, so dass die von
einer Stammzellenbank erbrachten Leistungen, die in der Ent-
nahme, Beförderung, Analyse und Lagerung von Nabelschnur-
blut von Neugeborenen zur autologen Verwendung bestehen,
von diesem Begriff erfasst sind?

Ist es in diesem Zusammenhang von Bedeutung, dass die
beschriebenen Leistungen nicht zu einem späteren Zeitpunkt
als bei der Geburt vorgenommen werden können?

2. Ist Art 13 Teil A Abs 1 Buchst b (der 6. MwSt-RL) da-
hin auszulegen, dass die Bestimmung allgemeine Leistungen
vorbeugender Natur erfasst, wenn diese Leistungen vor der
Krankenhausbehandlung oder ärztlichen Heilbehandlung be-
wirkt werden oder bevor die Krankenhausbehandlung oder
ärztliche Heilbehandlung sowohl zeitlich als auch gesundheit-
lich aktuell ist?

3. Ist der Begriff „andere ordnungsgemäß anerkannte Ein-
richtungen gleicher Art“ in Art 13 Teil A Abs 1 Buchst b (der
6. MwSt-RL) dahin auszulegen, dass er private Stammzellen-
banken erfasst, deren – von medizinischem Fachpersonal wie
solchem für Krankenpflege, Entbindungspflege und Bioanalyse
durchgeführte und erbrachte Leistungen – in der Entnahme,
Beförderung, Analyse und Lagerung des Nabelschnurbluts
von Neugeborenen im Hinblick auf die autologe Verwendung
bei einer etwaigen künftigen Krankenhausbehandlung beste-
hen, wenn diese Stammzellenbanken keine finanzielle Unter-
stützung der staatlichen Krankenversicherung erhalten und die
Kosten der von ihnen erbrachten Leistungen nicht von der
staatlichen Krankenversicherung gedeckt werden?

Kommt es in diesem Zusammenhang darauf an, ob der
privaten Stammzellenbank von den zuständigen mitgliedstaat-
lichen Gesundheitsbehörden gemäß den nationalen Rechts-
vorschriften zur Umsetzung der RL 2004/23/EG des Rates v
31. 3. 2004 zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheits-
standards für die Spende, Beschaffung, Testung, Verarbeitung,
Konservierung, Lagerung und Verteilung von menschlichen
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Geweben und Zellen eine Genehmigung zum Umgang mit
Geweben und Zellen – in Form der Verarbeitung, Konservie-
rung und Lagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut zur
autologen Verwendung – erteilt wurde?

4. Kommt es für die Beantwortung der Fragen 1 bis 3 da-
rauf an, ob die fraglichen Leistungen im Hinblick auf eine et-
waige allogene Verwendung durchgeführt und von einer priva-
ten Stammzellenbank erbracht werden, der von den zuständi-
gen mitgliedstaatlichen Gesundheitsbehörden gemäß den na-
tionalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der RL 2004/23/
EG des Rates v 31. 3. 2004 zur Festlegung von Qualitäts-
und Sicherheitsstandards für die Spende, Beschaffung, Testung,
Verarbeitung, Konservierung, Lagerung und Verteilung von
menschlichen Geweben und Zellen eine Genehmigung zum
Umgang mit Geweben und Zellen – in Form der Verarbei-
tung, Konservierung und Lagerung von Stammzellen aus Na-
belschnurblut zur allogenen Verwendung – erteilt wurde?

taxlex-EC 2008/116

C-242/08, Swiss Re Germany Holding
Übertragung von Lebensrückversicherungs-
verträgen
Die Rs Swiss Re Germany Holding betrifft ein Vor-
abentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs.9)
Dem EuGH werden folgende Fragen vorgelegt:

1. Sind Art 9 Abs 2 Buchst e fünfter Gedankenstrich und
Art 13 Teil B Buchst a, Buchst d Nr 2 und 3 (der 6. MwSt-
RL) dahingehend auszulegen, dass die gegen einen vom Erwer-
ber zu entrichtenden Kaufpreis erfolgende Übernahme eines

Lebensrückversicherungsvertrags, auf dessen Grundlage der Er-
werber des Vertrags die durch den bisherigen Versicherer aus-
geübte steuerfreie Rückversicherungstätigkeit mit Zustimmung
des Versicherungsnehmers übernimmt und nunmehr anstelle
des bisherigen Versicherers steuerfreie Rückversicherungsleis-
tungen gegenüber dem Versicherungsnehmer erbringt,

a) als Versicherungs- oder Bankumsatz iSv Art 9 Abs 2
Buchst e fünfter Gedankenstrich (der 6. MwSt-RL) oder

b) als Rückversicherungsumsatz nach Art 13 Teil B Buchst
a (der 6. MwSt-RL) oder

c) als Umsatz, der im Wesentlichen aus der steuerfreien
Übernahme einer Verbindlichkeit einerseits und aus einem
steuerfreien Umsatz im Geschäft mit Forderungen andererseits
besteht, nach Art 13 Teil B Buchst d Nr 2 und 3 (der
6. MwSt-RL) anzusehen ist?

2. Ändert sich die Antwort auf die Frage 1, wenn nicht der
Erwerber, sondern der bisherige Versicherer ein Entgelt für die
Übertragung entrichtet?

3. Falls die Frage 1 Buchst a, b und c zu verneinen ist: Ist
Art 13 Teil B Buchst c (der 6. MwSt-RL) dahingehend auszu-
legen, dass

– die entgeltliche Übertragung von Lebensrückversiche-
rungsverträgen eine Lieferung ist und

– dass bei Anwendung von Art 13 Teil B Buchst c (der
6. MwSt-RL) nicht danach zu differenzieren ist, ob sich der
Ort der von der Steuer befreiten Tätigkeiten im Mitgliedstaat
der Lieferung oder in einem anderen Mitgliedstaat befindet?

9) ABl C 223/23 (30. 8. 2008).


